
 

 

Mandanten-Information:  

Checkliste zum Kassenkauf - So handeln Sie jetzt 

richtig 

Sehr geehrte Mandantin,   

sehr geehrter Mandant, 

in Ihrem Unternehmen mit Kundenverkehr - ob Einzel-

handelsgeschäft, gastronomischer Betrieb oder Taxiun-

ternehmen - ist die Kasse der zentrale Umschlagplatz für 

den Tausch Ihrer Waren und Leistungen gegen Geld. 

Die Vorschriften im „Kassengesetz“ legen fest, welche 

Anforderungen eine Kasse erfüllen muss, insbesondere 

im Hinblick auf die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfäl-

le und die Speicherung der Daten. Künftig soll jede Kas-

se über eine spezielle, offiziell zertifizierte elektronische 

Sicherheitsvorrichtung verfügen. Eine Kasse schafft man 

jedoch nicht alle Tage an. Damit Sie weiterhin hand-

lungsfähig bleiben, finden Sie hier aktuelle Hinweise. 

1 Ausgangslage 

Augen auf beim Kassenkauf! Diese Information zeigt 

Ihnen, was Sie als Unternehmer bei der Anschaffung ei-

ner neuen Kasse („elektronisches Aufzeichnungssys-

tem“) unbedingt beachten sollten. 

Denn: Alte und neue „Kassenrichtlinie“, die „Grundsätze 

zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von 

Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektroni-

scher Form sowie zum Datenzugriff“ (GoBD), das „Ge-

setz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grund-

aufzeichnungen“ (Kassengesetz), die Kassensiche-

rungsverordnung (KassenSichV) und die Möglichkeit der 

unangekündigten Kassennachschau sorgen für allge-

meine Verunsicherung auf dem Markt. 

Nicht leichter machen es einem die Jahreszahlen: 

2010 2015 2017 2018 2020 2022 2023 

Welche Zahl ist für Sie wichtig? Nun, das hängt ganz 

von Ihrer Kaufabsicht ab! 

Auf den nächsten beiden Seiten und nochmals verdich-

tet in der Checkliste auf Seite 4 finden Sie Antworten 

und Handlungsempfehlungen in aller Kürze. 
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2 Ziel 

Diese Information bietet Ihnen eine strukturierte Über-

sicht und hilft Ihnen bei Fragen, wenn Sie 

 gerade eine Kasse gekauft haben, die die aktuellen 

Anforderungen abdeckt, und beabsichtigen, diese 

auch nach 2019 einzusetzen, oder 

 in der nahen Zukunft eine Kasse kaufen und diese 

auch nach 2019 verwenden möchten. 

So vermeiden Sie Ärger bei der nächsten Betriebsprü-

fung, denn alle möglichen technischen Fallstricke haben 

Sie mit der Checkliste unter Punkt 5 im Auge und kön-

nen diese somit souverän umgehen. 

3 Alle Regelungen und Zeiträume im 
Überblick 

3.1 Neue Kassenrichtlinie (seit 2010/2017) 

Die neue Kassenrichtlinie wurde vom Bundesfinanzmi-

nisterium am 26.11.2010 veröffentlicht. Sie heißt daher 

auch „Kassenrichtlinie 2010“ und regelt die Anforderun-

gen an moderne Kassensysteme (elektronische Regis-

trierkassen, proprietäre Kassensysteme, PC-Kassen-

systeme), die im Zeitraum vom 26.11.2010 bis zum 

31.12.2019 angeschafft worden sind bzw. noch werden 

und nicht aufrüstbar im Sinne des Kassengesetzes sind 

(vgl. Punkt 3.2). Kassen, die diese Anforderungen erfül-

len, dürfen letztmalig bis zum 31.12.2022 eingesetzt 

werden (vgl. Punkt 3.3). 

Die Anforderungen lauten in aller Kürze: 

 Buchungen und Aufzeichnungen müssen einzeln, 

vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorge-

nommen werden. 

 Diese Daten sind unveränderlich abzulegen (z.B. auf 

einer internen Festplatte, einer SD-Karte oder einem 

sonstigen Speichermedium). 

 Jeder einzelne Geschäftsvorfall muss elektronisch 

aufgezeichnet werden und für die Dauer der gesetz-

lichen Aufbewahrungspflicht (zehn Jahre) jederzeit 

wieder lesbar gemacht werden können. 

 Die Kassensysteme müssen das Festschreibe- und 

Erfassungsdatum mit Uhrzeit sowohl aufzeichnen als 

auch wiedergeben können. 

 Geschäftsvorfälle dürfen weder gelöscht noch nicht 

nachvollziehbar verändert werden („Beleg-, Grund-

buch- und Journalfunktion“). 

 Die gespeicherten Aufzeichnungen sind bei einer di-

gitalen Betriebsprüfung vorzulegen. 

Dokumentiert werden muss also: „Wer hat wann was 

gekauft und wie bezahlt?“ Diese Frage sollten Sie sich 

stets stellen, wenn Sie einschätzen oder überprüfen wol-

len, ob Ihr Kassensystem konform eingesetzt wird. 

Hinweis: 

Durch die neue Kassenrichtlinie wurde die alte Kas-

senrichtlinie vom 09.01.1996 mit einer Übergangs-

frist bis zum 31.12.2016 abgelöst. Verbindlich ist die 

neue Kassenrichtlinie also seit dem 01.01.2017. 

3.2 Kassengesetz (seit 2018/ab 2020) 

3.2.1 Kassennachschau (seit 2018) 

Durch das Kassengesetz von 2016 sind die Finanzbe-

hörden seit dem 01.01.2018 ermächtigt, jederzeit unan-

gekündigt eine Kassennachschau vorzunehmen. 

Hinweis: 

Hier liegt bis zum 31.12.2019 noch der Fokus auf der 

Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen 

und Buchungen von Einnahmen und Ausgaben. 

Ab dem 01.01.2020 wird der Fokus dann verstärkt 

auf der ordnungsgemäßen Verwendung der dann 

einzusetzenden Aufzeichnungssysteme inklusive 

gültiger Zertifizierung der technischen Sicherheitsein-

richtung (TSE; vgl. Punkt 3.2.2) liegen. 

3.2.2 Weitere Neuregelungen (ab 2020) 

Neben der Kassennachschau sieht das Kassengesetz 

vor allem Verschärfungen ab dem 01.01.2020 vor. Sinn 

und Zweck dieser neuen Sicherheitsauflagen ist, die 

nachträgliche Veränderung oder Manipulation von steu-

erlich relevanten Kassenvorgängen („digitale Grundauf-

zeichnungen“) zu erschweren. Denn aus Sicht der Fi-

nanzbehörden führt die vermehrt digitale Erfassung von 

Geschäftsvorfällen dazu, dass nachträgliche Manipulati-

onen häufig erst viel später und nur mit erheblichem Auf-

wand festgestellt werden können. 

Hinweis: 

Außerdem wurden mit dem Kassengesetz von 2016 

die bereits seit dem 01.01.2015 gültigen GoBD auch 

gesetzlich festgeschrieben. 

TSE und deren Zertifizierung 

Um modernen Manipulationsmethoden (z.B. „Zappern“) 

keine Chance mehr zu lassen, muss ab dem 01.01.2020 

eine zertifizierte TSE eingesetzt werden. Diese verhin-

dert, dass eine „Schadsoftware“ im Kassensystem wirk-

sam installiert und so die Umsätze manipulativ reduziert 

werden. Vereinfacht wird die TSE bei jedem Kassenvor-

gang aktiviert, sichert die zugehörigen Daten und spei-

chert diese gesicherten Daten in einem einheitlichen 

Format ab. Das Finanzamt kann dann die geschützten 

Daten auf Vollständigkeit und Seriosität prüfen. 
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Hinweis: 

Nicht nur aufgrund der Kontrollen durch das Finanz-

amt sollte eine regelmäßige Datensicherung und 

Prüfung der Vollständigkeit der gesicherten Daten in 

Ihrem Unternehmen betrieblicher Standard sein! 

Die Zertifizierung beschränkt sich auf die TSE und 

umfasst nicht die Kasse selbst oder die eingesetzte 

Kassensoftware. 

Es werden drei Arten von aufzeichnungspflichtigen 

Vorgängen („steuerlich relevante Grundaufzeichnun-

gen“) unterschieden: 

 Geschäftsvorfälle sind alle rechtlichen und wirt-

schaftlichen Vorgänge, die sich auf die Gewinn- 

und Verlustrechnung des Unternehmens auswir-

ken, etwa Einnahmen und Ausgaben, die Ent-

nahme von Waren oder Dienstleistungen sowie 

Warenrückgaben, Stornos oder Innenumsätze, 

aber auch Preisänderungen. 

 Technische Vorgänge sind solche, die konfigura-

tionsbedingt anfallen können (z.B. das Setzen 

der Uhrzeit). 

 Andere Vorgänge sind beispielsweise Trainings-

buchungen für Übungszwecke. 

Meldepflicht 

Ab dem 01.01.2020 muss dem zuständigen Finanzamt 

außerdem die Art und Anzahl der im Unternehmen ein-

gesetzten Aufzeichnungssysteme mitgeteilt werden. Be-

ginn und Ende des Einsatzes im Unternehmen sind 

ebenso mitzuteilen wie die verwendete TSE. Erstmalig 

erfolgen muss diese Mitteilung bis zum 31.01.2020. Bei 

Änderungen wie Außerbetriebnahme oder Neuanschaf-

fung ist dies innerhalb einer Monatsfrist mitzuteilen. 

Belegausgabepflicht 

Zusätzlich besteht bei Einsatz eines elektronischen Auf-

zeichnungssystems ab dem 01.01.2020 die Belegaus-

gabepflicht an den am Geschäftsvorfall (z.B. Verkauf) 

beteiligten Kunden bzw. Käufer. Der Beleg ist elektro-

nisch oder in Papierform zur Verfügung zu stellen. Eine 

Pflicht zur Mitnahme des Belegs vonseiten des Kunden 

bzw. Käufers besteht nicht. 

Hinweis: 

Aus Gründen der Zumutbarkeit und Praktikabilität 

kann ein Antrag auf Befreiung von der Belegausga-

bepflicht gestellt werden. 

Zuwiderhandlungen gegen die genannten Regelun-

gen zur TSE, deren Zertifizierung sowie gegen die 

Melde- und Belegausgabepflicht können empfindli-

che Sanktionen zur Folge haben. 

Beispiel: 

Im Februar 2020 verwendet ein Unternehmer eine 

nicht ordnungsgemäße Kasse in seiner Filiale. Bei 

einer Kassennachschau wird dies beobachtet, do-

kumentiert und beanstandet. Das Finanzamt hat nun 

die Möglichkeit, eine Geldbuße in Höhe von bis zu 

25.000 € festzusetzen. 

3.3 Die Übergangsregelung 

Elektronische Aufzeichnungssysteme, die 

 im Zeitraum vom 26.11.2010 bis zum 31.12.2019 

angeschafft worden sind bzw. werden und 

 die neue Kassenrichtlinie erfüllen, 

 nicht aber die Möglichkeit zur Aufrüstung mit einer 

zertifizierten TSE haben, 

können noch bis zum 31.12.2022 verwendet werden. 

Ab dem 01.01.2023 ist dann in jedem Fall eine neue, 

den technischen Voraussetzungen des Kassengesetzes 

(vgl. Punkt 3.2.2) entsprechende Kasse einzusetzen. 

Hinweis: 

Viele Kassenanbieter werben mit der Aussage, dass 

bei aktuellen Kassenkäufen eine Aufrüstbarkeit mit 

einer zertifizierten TSE gegeben ist. Lassen Sie sich 

diese Aussage schriftlich im Kaufvertrag fixieren! 

Ab dem Jahr 2020 ist es sogar verboten, elektroni-

sche Aufzeichnungssysteme gewerblich in den Ver-

kauf zu bringen, die nicht mit einer TSE aufgerüstet 

werden können. 

4 Anwendungsbereich 

Die zuvor ausgeführten Regelungen und Fristen gelten 

für alle elektronischen Aufzeichnungssysteme. Als sol-

che gelten computergestützte Kassensysteme und elekt-

ronische Registrierkassen. 

Hinweis: 

Ausdrücklich nicht erfasst sind laut KassenSichV 

Waren- und Dienstleistungsautomaten, Geld- und 

Fahrscheinautomaten, Fahrscheindrucker, elektroni-

sche Buchhaltungsprogramme, Taxameter, Weg-

streckenzähler sowie Geld- und Warenspielgeräte. 

5 Die Checkliste 

Mit der folgenden Checkliste auf Seite 4 haben Sie die 

wichtigsten Informationen noch einmal auf einen Blick. 
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Wie Ihnen die vorliegende Information veranschaulicht, 

ist aktuell sowie bis auf weiteres beim Kauf eines Kas-

sensystems einiges zu beachten. Gerne stehen wir 

Ihnen beratend zur Seite, um mit Ihnen Ihre Kaufent-

scheidung zu überprüfen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Checkliste für den sicheren Kassenkauf   

Seit 2018: Ja Nein 

Erfüllt die Kasse aktuell die Voraussetzungen der Kassenrichtlinie 2010? 

(Geschäftsvorfälle [Journal-, Auswertungs-, Programmier- und Stammdatenänderungsdaten] wer-

den einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet aufgezeichnet und über mindestens zehn 

Jahre archiviert?) 

  

Ist die Kasse aufrüstbar mit einer technischen Sicherheitseinrichtung (TSE)?   

Gibt der Kassenhersteller eine schriftliche Garantie über die Aufrüstbarkeit mit einer TSE?   

Zusätzlich ab 2020: Ja Nein 

Besteht für die TSE eine gültige Zertifizierung durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informa-

tionstechnik? 

  

Besteht ein Nachweis, dass der Schlüssel für die Prüfwertberechnung und -verifikation nur im  

Sicherheitsmodul vorhanden ist? 

  

Hat das elektronische Aufzeichnungssystem eine Seriennummer?   

Erfolgt die Protokollierung der digitalen Grundaufzeichnungen mit eindeutiger, fortlaufender Trans-

aktionsnummer mit Uhrzeit von Beginn und Ende, Art des Vorgangs nebst Zahlart, ggf. Zeitpunkt 

des Abbruchs, Prüfwert, Seriennummer des elektronischen Aufzeichnungssystems oder des Sicher-

heitsmoduls? 

  

Erfolgt die Speicherung der Grundaufzeichnungen fortlaufend, verkettet, vollständig, unverändert 

und manipulationssicher? Erfolgt die Speicherung ausgelagert aus dem elektronischen Aufzeich-

nungssystem, so ist dafür Sorge zu tragen, dass die Verkettung erhalten bleibt! 

  

Gibt es eine einheitliche digitale Schnittstelle mit Datensatzbeschreibung?   

Tragen die ausgegebenen Belege folgende Pflichtangaben: 

 Vollständiger Name und Anschrift des leistenden Unternehmens 

 Datum und Uhrzeit von Vorgangsbeginn und -ende bzw. ggf. Vorgangsabbruch 

 Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder Umfang der sonstigen (Dienst-)Leistung 

 Transaktionsnummer 

 Entgelt und den darauf entfallenden Steuerbetrag für die Lieferung/sonstige Leistung sowie den 

Steuersatz 

 Sofern eine Steuerbefreiung greift, einen Hinweis darauf 

 Seriennummer des elektronischen Aufzeichnungssystems oder des Sicherheitsmoduls 

  

Ist der Beleg lesbar ohne maschinelle Unterstützung (kein QR-Code)?   

Wird der Beleg in Papierform oder (bei Zustimmung des Belegempfängers) elektronisch in einem 

standardisierten Datenformat ausgegeben? 

  

Weitere wichtige Punkte: Ja Nein 

Inbetriebnahme des Aufzeichnungssystems: Mitteilung an das Finanzamt innerhalb eines Monats 

nach Anschaffung erfolgt? 

  

Außerbetriebnahme des Aufzeichnungssystems: Deaktivierung oder Löschung des Schlüsselpaars 

in der TSE erfolgt? 

  

Außerbetriebnahme des Aufzeichnungssystems: Mitteilung an das Finanzamt innerhalb eines Mo-

nats nach Außerbetriebnahme erfolgt? 

  

 

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. 
Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 

Rechtsstand: 12.04.2019 


